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Haushaltsantrag (Anfrage) vom 06.11.2025 
 
Haushaltsantrag (Anfrage) 
zum Doppelhaushalt 2026/2027 - Finanzplanung bis 2030 
 
Stadträtinnen / Stadträte - Fraktionen 

SPD und Volt 
Betreff 

Quo vadis Milieuschutzsatzungen? 
 
Antrag 
In den Neufestsetzungen im Budget des Amt für Stadtplanung und Wohnen waren im 
letzten Doppelhaushalt 58.000 Euro für Soziale Erhaltungssatzungen 
(Milieuschutzsatzungen) hinterlegt. Warum sind diese Mittel nicht abgeflossen? Was 
ist notwendig, um es dem Amt für Stadtplanung und Wohnen zu ermöglichen, in den 
kommenden zwei Jahren potenzielle Quartiere für Milieuschutzsatzungen zu 
identifizieren? Milieuschutzsatzungen sind ein ganz wichtiges Mittel, um die Mieten 
im Zaum zu halten und die Umwandlung von Wohnraum in Eigentumswohnungen zu 
verhindern. Entsprechende Satzungen sind daher grundsätzlich zu erlassen, wenn 
dies rechtlich möglich ist. 
 

gezeichnet 

Jasmin Meergans, Fraktionsvorsitzende 

Stefan Conzelmann, Fraktionsvorsitzender 

Tillmann Bollow 

Sara Dahme 

Dr. Maria Hackl 

Celine Hirschka 

Dejan Perc 

Lucia Schanbacher 

Clara Streicher 

 
 

THH 610 Amt für Stadtplanung und Wohnen 
Seite Anmeldeliste (wenn vorhanden)  

 

(Mitteilungs-) Vorlage 0815/2025 
Ranking-Nr. im BHH-Verfahren  

 

Antrags-Nr. Bezirksbeiratsantrag 
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